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Zulassungszahlen gemäß § 1 der Verordnung vom 28. Mai 1991 (GV. NW. S. 261) 
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Anlag. 4 
Zulassungszahlen gemäß § 1 der Verordnung vom 28. Mai 1991 (GV. NW. S. 261) 
a) für Studiengänge mit dem Abschluß Diplom, Magister, Promotion (als erstem Abschluß) oder Staatsexamen (ohne lehrämter) 
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Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen 

und die zentrale Vergabe von Studienplätzen im 
ersten Fachsemester des klinischen Teils 

des Studiengangs Medizin 
für das Wintersemester 1991/92 

Vom 6. Juni 1991 

Aufgrund des § 7 des Gesetzes über die Zulassung zum 
Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzu­
lassungsgesetz NW - HZG NW) vom 11. März 1986 (GV. NW. 
S. 218) wird verordnet: 

§ 1 

(1) Die Zahl der Studienplätze im ersten Fachsemest.er 
des klinischen Teils des Studiengangs Medizin wird für das 
Wintersemester 1991/92 wie folgt festgesetzt: 

Technische Hochschule Aachen: 185 
Universität Bochum: 232 
Universität Bonn: 140 
Universität Düsseldorf: 153 
Universität - Gesamthochschule - Essen: 214 
Universität Köln: 168 
Universität Münster: 154 

(2) Soweit sich die der Festsetzung nach Absatz 1 zu­
grundeliegenden Daten wesentlich ändern, wird der Mini­
ster für Wissenschaft und Forschung die Zulassungszahlen 
durch Rechtsverordnung, die rückwirkend in Kraft tritt, 
neu festsetzen. 

§2 

(1) An der Universität Bochum im vorklinischen Teil des 
Studiengangs Medizin eingeschriebene Studenten, die 
nach dem Bestehen der ÄrZtlichen Vorprüfung das Stu­
dium im ersten Fachsemester des klinischen Teils des Stu­
diengangs Medizin an der Universität Bochum oder der 
Universität - Gesamthochschule - Essen fortsetzen wollen, 

T. müssen bis zum 28. Juni 1991 die Zuweisung eines Studien­
platzes bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studien­
plätzen beantragen. Der Antrag ist bei der Universität 
Bochum einzureichen. § 3 Abs. 2 bis 4 der Vergabever­
ordnung NW - Vergabe va NW - vom 2. September 1985 
(GV. NW. S. 562), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

23. Mai 1991 (GV. NW. S. 260), findet entsprechende Anwen­
dung. 

(2) Über die Anträge nach Absatz 1 entscheidet die Zen­
tralstelle für die Vergabe von Studienplätzen. 

§3 

(1) Die Bewerber nach § 2 werqen entsprechend ihren 
Studienortwünschen zugewiesen. Übersteigt die Zahl der 
Anträge für die Universität Bochum die Zahl der dort ver­
fügbaren Studienplätze, findet § 8 Abs. 1 bis 3 VergabeVO 
NW Anwendung. Enthält der Antrag keinen gültigen 
Studienortwunsch, gilt die Universität Bochum als an 
erster Stelle beantragt. 

§4 

Bewerber, die nicht dem in § 2 genannten Personenkreis 
angehören, oder deren Antrag nicht den Erfordernissen 
des § 2 entspricht, werden bei der Vergabe der verfügbaren 
Studienplätze nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für Be­
werber, die an der Ärztlichen Vorprüfung ohne Erfolg teil­
genommen haben. Zuwe.isungen, die vor der Entscheidung 
über das Ergebnis der Ärztlichen Vorprüfung erteilt wer­
den, erfolgen unter der Bedingung, daß der Bewerbez;. das 
Prüfungsverfahren erfolgreich abschließt; tritt die Bedin­
gung nicht ein, wird der Bescheid von Anfang an unwirk­
sam. 

§ 5 

Für die Bestimmung der Zulassungszahl und die Ver­
gabe der danach verfügbaren Studienplätze gilt für die 
Technische Hochschule Aachen sowie die Universitäten 
Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster § 51 der Vergabever­
ordnung NW. 

§6 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1991 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Juni 1991 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anke Brunn 
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